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Die vorliegende Schrift konzentriert sich auf wesentliche Punkte einzelner Vorschriften und Regeln. Sie nennt
deswegen nicht alle im Einzelfall erforderlichen Malinahmen. Seit Erscheinen der Schrift kdnnen sich dariber
hinaus der Stand der Technik und die Rechtsgrundlagen geandert haben.

Diese Schrift wurde sorgfaltig erstellt. Dies befreit nicht von der Pflicht und Verantwortung, die Angaben auf
Vollstandigkeit, Aktualitat und Richtigkeit selbst zu Uberprifen.

Das Arbeitsschutzgesetz spricht vom Arbeitgeber, das Sozialgesetzbuch VII und die Unfallverhiitungsvorschriften
der Unfallversicherungstrager vom Unternehmer. Beide Begriffe sind nicht vollig identisch, weil Unternehmer/innen
nicht notwendigerweise Beschaftigte haben. Im Zusammenhang mit der vorliegenden Thematik ergeben sich
daraus keine relevanten Unterschiede, sodass ,die Unternehmerin/der Unternehmer* verwendet wird.

VISION ZERO

VISION ZERO.

NULL UNFALLE — GESUND ARBEITEN!

Die VISION ZERO ist die Vision einer Welt ohne Arbeitsunfélle und arbeitsbedingte Erkrankungen. Hochste Prioritat
hat dabei die Vermeidung tédlicher und schwerer Arbeitsunfalle sowie Berufskrankheiten. Eine umfassende
Praventionskultur hat die VISION ZERO zum Ziel.
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Motivieren Leben
Sie Fihrung

durch
Betelligung

Gefahr erkannt -

7VISION ZERO- Gefahr gebannt
Erfolgsfaktoren

Hi_\‘il-hiﬂ!“- Ziele definieren -
Technik, Anlagen - Programm
sicher und aufstellen

gesund

Gut orga-
nisiert -
mit System

Nahere Informationen zur VISION ZERO-Praventionsstrategie finden Sie unter
www.bgrci.de/praevention/vision-zero.

In dieser Schrift besonders angesprochene Erfolgsfaktoren:

sMaschinen, Technik, Anlagen — sicher und gesund*

1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkung

Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Raumen gehéren zu den gefahrlichsten Tatigkeiten tGiberhaupt. Deshalb
ist in der Gefahrdungsbeurteilung zu prifen, ob die Arbeiten in dem Behalter, Silo oder engen Raum wirklich
erforderlich sind. Alternativen ohne die Notwendigkeit eines Einstiegs stellen beispielweise die Reinigung von
aulen mittels Reinigungsgerat oder Inspektionen mittels Kameratechnik dar.

Ist ein Arbeiten in Behéaltern, Silos und engen Rdumen zwingend erforderlich, so gibt diese DGUV Information
erganzende Hinweise zu den Regelungen der DGUV Regel 113-004 ,Behélter, Silos und enge Raume; Teil 1:
Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Raume* hinsichtlich der Auswahl der Zugangs-, Positionierungs- und

Rettungsverfahren.

Sicheres Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Raumen erfordert darliber hinaus eine Vielzahl anderer
SchutzmaRnahmen, die nicht Gegenstand dieser DGUV Information sind (siehe hierzu DGUV Regel 113-004).
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1.2 Begriffe

Zugangsverfahren ermdglichen den Zugang von Personen zum Behélter, Silo oder engen Raum, in der Regel
unter Zuhilfenahme von Arbeitsmitteln.

Positionierungsverfahren ermdglichen es dariber hinaus, dass Personen an bestimmten Stellen im Behalter, Silo
oder engen Raum positioniert werden, um dort Arbeiten zu verrichten.

Bestimmte Arbeitsverfahren lassen sich sowohl zum Zugang auch als zur Positionierung einsetzen.

Rettungsverfahren dienen der Rettung von Personen aus einem Behalter, Silo oder engen Raum. Dazu sind in
der Regel geeignete Rettungsgerate und/oder Rettungstransportmittel erforderlich.

Ist in dieser DGUV Information von Rettung die Rede, so ist nicht die medizinische Hilfe nach den
Rettungsdienstgesetzen der Lander gemeint, sondern die Rettung aus Gefahr nach der DGUV Vorschrift 1
,Grundsatze der Pravention®.

1.3 Zugangséffnungen, Hinweise fiir die Anlagenplanung

Das Problem der Rettung einer hilflosen Person aus einem Behalter wird haufig unterschatzt. Eine sichere und
schonende Rettung ist nur méglich, wenn hierfir ausreichend Platz vorhanden ist und die Zugdnge zum Behalter
sicher erreicht bzw. verlassen werden kénnen. Dieser Aspekt muss bereits bei der Anlagenplanung berticksichtigt
werden (siehe Abbildungen 1, 2, 3 und 4).

Abbildung 1: Schlechtes Beispiel!

Immer noch gdngige Praxis:

Zum Befahrenwird vor das
Mannloch des Behdlters ein
Gerilst gestellt, von dem aus
eingestiegen und ggf. auch ge-
retterwerden soll, ohne dass die
erforderliche Bewegungsfreiheit
gegeben ist und vor allem ohne
die erfforderlichen Anschlag-
punkte fiir das Rettungsgerit.
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Abbildung 2: Rettungsibung

Das Bild zeigt deutlich, dass zum Retten einer Person ausreichend Platz vorhanden sein muss. Die normale Breite
eines Gerustes ist daflur ungeeignet.

Abbildung 3: Mannloch mit Arbeitsbihne und installiertem Rettungsgerat

Das Erstellen eines Geriistes
fiir kurzzeitige Montagearbei-
ten, z. B. im Rahmen einer
planmaBigen Abstellung, ist |
durchaus legitim. Miissen :¥?=-
aber Befahrvorginge durchge-

fithrt werden, sollen dafiirvon
vornherein Arbeitsbiihnen
eingeplant werden.

Nach § 11 Abs. 2 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) missen geeignete Zugange und geeignete
Befestigungsmdglichkeiten fir Rettungseinrichtungen vorhanden sein. Berlicksichtigt man dies bereits bei der
Planung und Errichtung von Anlagen, spart man spéater Zeit und Kosten.

Bei der Gestaltung von Zugéngen zu Behaltern und engen Raumen sind die Belange des Rettens zu
berticksichtigen. Das sichere Erreichen der Zugange und das schnelle und schonende Retten von Personen muss
jederzeit gewahrleistet sein. Mangelnde Planung kann nicht durch spatere Provisorien ausgeglichen werden.

Auch Gruben oder Tanktassen kdnnen enge Raume im Sinne der DGUV Regel 113-004 sein. Auch hier sind daher
bei der Gestaltung der Zugange die Voraussetzungen flr eine Rettung einzuplanen. Steigleitern in Behaltern, Silos
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und engen Raumen dirfen keinen Riickenschutz haben. Das Herausziehen einer im Rettungsgurt hangenden
Person ist mit Ruickenschutz nicht mdéglich.

Abbildung 4: Schlechtes Beispiel!

Steigleiter mit Rlickenschutz in einer Pumpengrube — die Rettung von Personen aus der Grube ist nicht moglich.

An Gruben und Tanktassen kénnen bereits bei der Errichtung der Anlagen Sockel oder Konsolen zur Aufnahme
der Einfahr- und Rettungseinrichtungen installiert werden. Das erleichtert spatere Befahrvorgange, da
Zusatzeinrichtungen wie Dreibein oder Dreibock nicht transportiert werden mussen.

1.3.1 Zugangséffnungen

Der Zugang zu Behaltern, Silos und engen Raumen erfolgt in der Regel Gber ein Mannloch oder andere
Zugangsoffnungen. Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Radumen durfen nur durchgefiihrt werden, wenn die
Zugangsoffnungen so grof und so angeordnet sind, dass ein Ein- und Aussteigen, vor allem aber auch das Retten
von Personen jederzeit moglich ist.

Die Mindestgrofie der Zugangsoéffnungen hangt unter anderem ab

» von der Lage der Zugangsoffnung (oben, unten, seitlich),

* von der Erreichbarkeit,

¢ vom Freiraum Uber, vor oder unter der (")ffnung,

* von der Benutzung der personlichen Schutzausriistungen (PSA) wie Atemschutz, PSA gegen Absturz und
Rettungsausristungen,
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« von der Benutzung von Personenaufnahmemitteln (Arbeitsbliihnen, Arbeitssitzen, Siloeinfahreinrichtungen),

« von der Wanddicke oder Stutzenhdéhe.

Geeignete Malde flir Zugangsoffnungen sind im Anhang dargestellt. Insbesondere aus Griinden einer schnellen
und schonenden Rettung sollten Zugangséffnungen entsprechend den betrieblichen Gegebenheiten so grol3 wie
mdglich ausgefiihrt werden.

1.3.2 Anschlageinrichtungen und -md&glichkeiten

Die Rettung aus Behaltern, Silos und engen Raumen lasst sich in der Regel nur mit persénlichen
Absturzschutzausristungen zum Retten aus Hohen und Tiefen durchfiihren (siehe hierzu auch DGUV
Regel 112-199 ,Retten aus H6hen und Tiefen mit persénlichen Absturzschutzausristungen®).

Rettungsausristungen werden als System verwendet, welches aus Anschlageinrichtung,
Verbindungselementen, Rettungsgerat und Rettungsgurt besteht. Nur mit Gurt und ,Leine® kann keine Rettung
durchgefiihrt werden!

Abbildung 5: Beispiel fiir ein Rettungssystem mit Héhensicherungsgerat als Zweitsicherung

Verbin-
dungsmittel
Hohensiche- Rettungs-
rungsgerat gerat
Rettungsgurt -‘\—i‘lr\
E . 2 = Anschiag-
punki
(Winden-
N ausleger mit
N Dreibein-
stativ)

Das bedeutet bei vertikal ausgerichteten Zugangsoéffnungen fiir die Praxis: es muss sich oberhalb des Mannlochs
— und mdglichst in dessen Mitte — eine Mdglichkeit zum Anschlagen der persénlichen Schutzausriistungen
befinden. Diese soll so angeordnet sein, dass die zu rettende Person mindestens 1,5 m aus der Zugangsoffnung
herausgezogen werden kann (siehe Abbildungen 6, 7, 8 und 9).

Eine weitere Mdglichkeit besteht darin, das Rettungsgerat (Winde) mit einer speziellen Halterung direkt am
Mannloch-Flansch zu befestigen. Das setzt allerdings einen waagerecht angeordneten Flansch voraus (siehe
Abbildung 10).
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Abbildung 6: Idealzustand

-

Uber dem Mannloch befindet sich ein Tréger als Anschlagpunkt fiir das Rettungsgerét.

Abbildung 7: Als Anschlagpunkt dient ein Dreibock

Ein Dreibock kann nur eingesetzt werden, wenn der Freiraum iber der Offnung groR genug ist und die
Behaltergeometrie die Aufstellung zulasst.
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Abbildung 8: Schlechtes Beispiel!

Ragt der Behalter zu weit aus dem Boden, ist die Benutzung eines Dreibockes nicht méglich, da der erforderliche
Freiraum nach oben fehilt.

Abbildung 9: Am Behalterrand angeordneter Flansch

Der Flansch ermdglicht in vielen Fallen den Einsatz eines Dreibockes oder Dreibeins, so dass keine zusatzlichen
Anbauten erforderlich sind.
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Abbildung 10: Polygonalstiitze zur Befestigung am Mannloch

Abbildung 11: Verringerung des Durchmessers eines Mannlochs durch schrage Anordnung

Angegebene
Nennweite

. Nutzbare
Offnungsweite

Bei grélReren Behaltern bzw. bei Béden mit grolRer Rundung ist es fiir eine optimale Rettung sinnvoll, das Mannloch
mdglichst am Rand des oberen Bodens anzuordnen. Dadurch kann es von der Biihne aus leicht erreicht werden;
fur die Installation der Rettungsgerate sind keine zusatzlichen Bauteile erforderlich (siehe Abbildung 9). Aber auch
ein am Rand des oberen Bodens angebrachtes Mannloch soll einen waagerechten Flansch besitzen.

Der lichte Durchmesser wird bei schrag angeordneten Flanschen deutlich reduziert, so dass eine im
Rettungssystem héngende Person auch bei eingehaltenem Mindestdurchmesser von 600 mm unter Umstanden
nicht mehr herausgezogen werden kann. Fir das Herausziehen ist ausschlieRlich die OffnungsgréRe in der

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 11/54
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Horizontalen (siehe Abbildung 11) entscheidend, da eine im Rettungssystem hangende Person immer senkrecht
hangt!

1.4 Grundsatzliches zu Rettung aus Behéltern, Silos und engen Rdumen

§ 24 der DGUV Vorschrift 1 fordert, dass fiir die Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und
Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur Verfliigung stehen missen.

Die Verantwortung fiir die Rettung tragt der Unternehmer oder die Unternehmerin, dessen oder deren
Versicherte in dem Behalter, Silo oder engen Raum arbeiten. Wenn keine Rettung mdglich ist, darf in dem
Behalter, Silo oder engen Raum nicht gearbeitet werden!

Am einfachsten und schnellsten ist es, wenn die Rettung unmittelbar durch den Sicherungsposten vorgenommen
werden kann. Bei Auswahl geeigneter Rettungsgerate (z. B. Rettungshubgerat) ist dies auch unproblematisch
madglich.

Da eine schnelle Rettung immer anzustreben ist, soll die Rettungsausriistung vor Ort bereitgehalten werden.

Das Bereithalten an zentralen Stellen des Unternehmens, z. B. bei der Werkfeuerwehr, ist nur sinnvoll, wenn bei
den Arbeiten in den Behaltern, Silos und engen Raumen Sauerstoffmangel und eine Einwirkung von Gefahrstoffen
ausgeschlossen werden kénnen.

Schnelle Rettung ist immer sicherzustellen,

» wenn Gefahrstoffe auf Beschéftigte einwirken kénnen,

» wenn Sauerstoffmangel auftreten kann,

+ wenn gesundheitliche Probleme auftreten.

Sauerstoffmangel fiihrt bereits nach wenigen Minuten zum Tod!

Sauerstoffmangel kann z. B. auftreten durch
* ungeeignete und unzulangliche Liftung wahrend der Arbeit,
* Reste von Inertgasen, die zum Spulen verwendet wurden,

» Stoffe (auch Behaltermaterial), die Sauerstoff absorbieren, chemisch oder physikalisch binden oder
verdrangen,

»  Sauerstoffverbrauch bei der Arbeit (z. B. Schweillen, Atmung),

+ Eindringen von erstickenden Gasen.

Muss mit gesundheitsgefahrdenden Gefahrstoffkonzentrationen oder Sauerstoffmangel gerechnet werden, dirfen
Rettungskrafte nur mit einem von der Umgebungsluft unabhangigen Atemschutzgerat in Behalter, Silos oder enge
R&ume einsteigen.

Bei der Benutzung von personlichen Schutzausriistungen zum Retten wird die zu rettende Person mittels
Rettungshubgerat oder -winde aus dem Behalter, Silo oder engen Raum gezogen. Eine schnelle Rettung ist in
der Regel nur dann gewahrleistet, wenn diese Person den Rettungs- bzw. Auffanggurt bereits wahrend der
Arbeiten angelegt hat. Sprechen dringende Griinde dagegen, den Rettungsgurt bereits beim Einstieg anzulegen,
sind andere Maflinahmen einzuplanen, die ein schnelles Retten ermdglichen, z. B. Bereithalten von

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten. 12/54
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umgebungsluftunabhé&ngigem Atemschutz, um Rettungskraften das Erreichen und Retten von Personen
unverziglich zu ermdglichen.

Die eingesetzten Gerate und Ausriistungen (z. B. Rettungsgerat, Atemschutzgerat) dirfen bei Vorhandensein
einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphare nicht zur Ziindquelle werden, siehe Abschnitt 5.8 ,Arbeiten in
explosionsgefdhrdeten Bereichen®.

1.5 Hinweise fir die Gefahrdungsbeurteilung

Fir die Festlegung der Zugangs- und Positionierungsverfahren sowie die Planung der Rettung aus Behaltern,
Silos und engen Raumen sind im Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung insbesondere folgende Fragen von
Bedeutung:

* Kann der Behalter vollstédndig entleert werden?

* Kann der Behélter wirksam abgetrennt werden?

» Kann Sauerstoffmangel auftreten?

* Koénnen gesundheitsschadliche Konzentrationen von Gefahrstoffen auftreten?

» Besteht Absturzgefahr?

» Sind die Rettungswege optimal gestaltet?

* Konnen persoénliche Absturzschutzausriistungen zum Retten problemlos eingesetzt werden?

» Sind zusatzliche personliche Schutzausriistungen erforderlich (z. B. Atemschutz)?

Als Hilfsmittel zur Erstellung der Gefahrdungsbeurteilung dient die DGUV Regel 113-004 ,Behalter, Silos und enge
Raume; Teil 1: Arbeiten in Behéltern, Silos und engen Raume*, vor allem der dort enthaltene
Mustererlaubnisschein, der von dem oder der Aufsichtfiihrenden ausgestellt wird. Auf dem Befahrerlaubnisschein
muss unter anderem festgelegt werden:

* Welche Zugangs-/Positionierungsverfahren werden angewendet?
*  Wie ist die Rettung sichergestellt? Welche Vorbereitungen sind dazu erforderlich?
* Welche persodnlichen Schutzausriustungen werden verwendet?

*  Welche Anschlageinrichtungen/Anschlagmdglichkeiten werden fir die persénlichen Schutzausristungen
gegen Absturz und die Ausriistungen zum Retten benutzt?

Die Inhalte der DGUV Regel 112-198 ,Benutzung von persénlichen Schutzausriistungen gegen Absturz” und
der DGUV Regel 112-199 ,Retten aus Héhen und Tiefen mit personlichen Absturzschutzausriistungen® sind zu
beachten.

Die Verantwortung fiir die Durchfiihrung der Gefahrdungsbeurteilung und Auswahl der SchutzmaRnahmen tragt
die Unternehmerin oder der Unternehmer, deren oder dessen Beschéftigte in dem Behalter, Silo oder engen Raum
tatig werden.

Hilfreiche Infos zur Gefahrdungsbeurteilung und fiir die Unterweisung finden sich z. B. auch im
Informationsportal www.sicheres-befahren.de.
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1.6 Hinweise fir die Unterweisung

Nach § 12 Arbeitsschutzgesetz und § 4 DGUV Vorschrift 1 hat der Unternehmer bzw. die Unternehmerin die
Beschéftigten Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit wahrend ihrer Arbeitszeit ausreichend und
angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erlduterungen, die eigens auf den
Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschaftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der
Einstellung, bei Veranderungen im Aufgabenbereich, der Einfliihrung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen
Technologie vor Aufnahme der Tatigkeit der Beschaftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die
Gefahrdungsentwicklung angepasst sein und regelmafig wiederholt werden.

Die Beschaftigten missen die personlichen Schutzausristungen, die ihnen die Unternehmerin oder der
Unternehmer zur Verfligung stellt, bestimmungsgeman und sicher anwenden kénnen. Dazu gehort in jedem Fall
eine ausreichende Unterweisung. Grundlage hierfiir sind vor allem die Angaben der Hersteller in den
Gebrauchsanleitungen. Fir persénliche Schutzausriistungen, die gegen tédliche Gefahren oder bleibende
Gesundheitsschaden schiitzen sollen, sind nach § 31 DGUV Vorschrift 1 praktische Ubungen zwingender
Bestandteil der Unterweisung.

Abbildung 12: Héhensicherungsgerat mit Rettungshub (griin) als Schutz gegen Absturz und Rettungsgerét,
mitlaufendes Auffanggerat (rot) als Zweitsicherung

Das Hohensicherungsgerdtist am Dreibock-
stativ auf dem oberen Boden befestigt.

Umfang und Inhalt der Unterweisung mit praktischen Ubungen fiir PSA gegen Absturz und Rettungsausriistungen
sowie Anforderungen an die Personen, die unterweisen, beschreibt der DGUV Grundsatz 312-001 ,Anforderungen
an Ausbildende und Ausbildungsstéatten zur Durchfiihrung von Unterweisungen mit praktischen Ubungen bei
Benutzung von persoénlichen Schutzausriistungen gegen Absturz und Rettungsausriistungen®.

Bei Unterweisungen mit praktischen Ubungen ist immer eine Zweitsicherung zu benutzen! (siehe
Abbildung 12)
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1.7 Prifpflichten

Arbeitsmittel (z. B. Winden) miissen gemal Betriebssicherheitsverordnung in regelmafigen Abstanden durch eine
zur Prifung befahigte Person auf ihren sicheren Zustand hin geprift werden. Dabei sind die Herstellerangaben
zu bericksichtigen. Der Hersteller kann sich flir bestimmte Arbeitsmittel vorbehalten, dass nur er selbst oder
besonders autorisiertes Personal die Priifung durchfiihren kann. Bei einer Kaufentscheidung sollten neben den
Kosten auch berticksichtigt werden, ob fiir die Dauer der Priifung ein Zweitgerat erforderlich ist.

Persdnliche Schutzausristungen gegen Absturz und Rettungsausristungen miissen entsprechend den
Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhaltnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf
ihren einwandfreien Zustand durch eine sachkundige Person geprft werden.

Art und Umfang der Qualifizierung von Personen fiir die sachkundige Uberpriifung von persénlichen
Schutzausristungen gegen Absturz und Rettungsausriistungen beschreibt der DGUV Grundsatz 312-906

,Grundlagen zur Qualifizierung von Personen fiir die sachkundige Uberpriifung und Beurteilung von persénlichen
Absturzschutzausristungen®.

2 Zugangsverfahren

2.1 Grundlagen

Welches Zugangsverfahren gewahlt werden kann, hangt von den értlichen Gegebenheiten und von den geplanten
Arbeiten ab. Bei der Wahl des Zugangsverfahrens ist immer auch die Rettung zu bertcksichtigen.

Wenn der Zugang gut geplant ist, ist die Rettung einfacher!

2.2 Einfacher Zugang ohne Hilfsmittel

« keine zusatzlichen Arbeitsmittel erforderlich

* unter Umstanden kann auf Sicherungsposten verzichtet werden

Nachteile:
» unbefugter Zugang leicht mdglich

« einfacher Zugang erhéht das Risiko, dass Gefahren nicht erkannt oder ignoriert werden (z. B.
Sauerstoffmangel, Gefahrstoffe)

Hinweise:
eindeutige Zutrittsregelung, am besten mit Schliissel- oder lock-out-tag-out (LOTO)-System
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Abbildung 13: Behalter mit einfachem Zugang ohne Hilfsmittel

2.3 Festinstallierte Leitern, Steiggange

Zugang ohne weitere Hilfsmittel mdglich

Nachteile:

» erhdhte Absturzgefahr, insbesondere bei Nasse und Verschmutzung, haufig auch beim Zu- oder Abgang der
Leiter

* unbefugter Zugang leicht mdglich

» einfacher Zugang erhoht das Risiko, dass Gefahren nicht erkannt oder ignoriert werden (z. B.
Sauerstoffmangel, Gefahrstoffe)

» korperliche Belastung, vor allem bei gréfieren Héhenunterschieden

Hinweise:

* in der Regel PSA gegen Absturz zusatzlich notwendig
* MaBnahmen gegen unbefugten Zugang notwendig

» zusatzliches Rettungssystem erforderlich

» Steigleitern mit Steigschutzeinrichtungen bieten einen besseren Schutz gegen Absturz, erfordern jedoch ein
spezielles Rettungsverfahren!
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Abbildung 14: Abwasserschacht

2.4 Tragbare Leitern

In der Regel in jedem Betrieb vorhanden

Nachteile:

* erhdhte Absturzgefahr

* bei Anlegeleitern zusétzlicher Schutz gegen Wegrutschen erforderlich
» Einengung der Zugangsoéffnung

» korperliche Belastung, vor allem bei gréfieren Héhenunterschieden

Hinweise:
* in der Regel PSA gegen Absturz zusatzlich notwendig

« zusatzliches Rettungssystem erforderlich
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Abbildung 15: Einsteigen in einen Rihrbehalter

2.5 Secilleiter (Strickleiter)

keine Schadigung der Behalterinnenwand

Nachteile:

* ergonomisch problematisch

* sehr hohe Absturzgefahr

» Einzugsmdglichkeit bei Schittgut

Hinweise:

* PSA gegen Absturz zwingend erforderlich; zu beachten ist hierbei Auffangstrecke und Sicherheitsabstand
unter der Person!

» zusatzliches Rettungssystem erforderlich

* kein zeitgemales Zugangsverfahren; nicht mehr Stand der Technik!
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Abbildung 16: Schlechtes Beispiel! Das Rettungsgerat ist als Schutz gegen Absturz ungeeignet. Aul3erdem ist

der Sicherungsposten nicht gegen Absturz gesichert. (Nachgezeichnete Unfallsituation)

2.6 Zugang mittels Winde zum Personentransport

* ergonomisch glnstige Zugangsmoglichkeit

* keine Absturzgefahr

* Rettungsverfahren integriert

* Vielzahl von Befestigungsmadglichkeiten fir die Winde verfiigbar

» unbefugter Zugang weitgehend unmdglich

Nachteile:
» erfordert Anschaffung spezieller Gerate

*  Schulungsbedarf

Hinweise:

» sicheres und ergonomisch glinstiges Zugangsverfahren

» Anwendung sehr flexibel, gegebenenfalls mit Zusatzausristung (z. B. Halterungen, Umlenkrollen)
« Stand der Technik

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten.
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Abbildung 17: Einfahren in eine Abwassergrube

2.7 Siloeinfahreinrichtungen

» einziges Verfahren zur sicheren Positionierung bei Schuttgitern
* keine Absturzgefahr
» Rettungsverfahren integriert

» auch gréRere Hohenunterschiede sind leicht zu Gberwinden

Nachteile:
» erfordert Anschaffung spezieller Gerate

* Schulungsbedarf

Hinweise:
« Das verwendete System muss an die 6rtlichen Gegebenheiten angepasst sein.

* Bei Arbeiten Uber Schuttgut, bei dem die Gefahr des Einsinkens besteht, darf die Siloeinfahreinrichtung nicht
verlassen werden!
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Abbildung 18: Silohose als Teil einer Siloeinfahreinrichtung

Abbildungen 19: Siloeinfahreinrichtungen mit Arbeitssitz
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Abbildungen 20: Siloeinfahreinrichtungen mit Arbeitssitz

2.8 Besondere Situation: Horizontale Zugangséffnungen

Der Einstieg durch eine horizontale Zugangsoéffnung kann sehr unbequem sein, und die Rettung einer verletzten
oder hilflosen Person ist oft ohne Hilfsmittel nicht méglich.

Mit entsprechender Zusatzausristung (,Rettungsrutsche®) ist das Einfahren und die Rettung mittels Winde jedoch
problemlos und ergonomisch maglich.

Abbildungen 21: Seiteneinstieg mittels Rettungsrutsche
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Abbildungen 22: Seiteneinstieg mittels Rettungsrutsche

e __ __ . -

Abbildung 23: Rettungssituation

Ist bei Seiteneinstiegen die Benutzung einer Rettungsrutsche nicht moglich, kdnnen personliche
Schutzausriistungen gegen Absturz gegebenenfalls durch andere Offnungen von oben in den Behalter gefiihrt
werden (siehe Abbildung 24).
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Abbildung 24: Schutz gegen Absturz durch Héhensicherungsgerat von oben, Verbindung zum Rettungsgerat

durch seitliches Mannloch

gerat

3 Positionierungsverfahren

3.1 Grundlagen

Mussen Arbeiten an Stellen ausgefiihrt werden, an denen kein sicherer Stand moglich ist (z. B.

_h.
Zum Rettungs-

Behalterinnenwandung), reichen normale Zugangsverfahren nicht aus. Es sind spezielle Positionierungsverfahren

notwendig.

3.2 Gerliste

* nach Gerusterstellung einfach zu benutzen

» ermdglicht Arbeiten auf mehreren Ebenen gleichzeitig

Nachteile:
« schwieriges Aufstellen mit vielen Gefahrdungen flir Gerustersteller

» erschwerte Rettung durch das Gerist

Hinweise:
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* kann bei langer dauernden Arbeiten, vor allem in grol3en Behéltern, Silos und engen Rdumen sinnvoll sein

» gute Planung der Gerlstbauarbeiten notwendig, Erstellung eines besonderen Rettungskonzepts

Abbildung 25: Arbeiten auf einem Gerust

3.3 Seilunterstiitzte Zugangs- und Positionierungsverfahren

» ideal fir ansonsten schwer zugéngliche Bereiche
* kann auch als Zugangsverfahren eingesetzt werden

« die eigene Rettung ist integriert

Nachteile:
hoher Aus- und Fortbildungsaufwand

Hinweise:

* Regelwerk: TRBS 2121 Teil 3 ,Gefdhrdung von Beschaftigten durch Absturz bei der Verwendung von
Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen®

* DGUV Information 212-001 ,Arbeiten unter Verwendung von seilunterstiitzten Zugangs- und
Positionierungsverfahren®

» insbesondere fir seltene Arbeiten in Bereichen, die sonst nicht oder nur sehr schwer zugéanglich waren,
Methode der Wahl

* in der Regel Anwendung durch Spezialfirmen (,Héhenarbeiter, ,Industriekletterer)
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Abbildung 26: Seilunterstltztes Zugangsverfahren

3.4 Hochziehbare Personenaufnahmemittel (Arbeitsbiihnen, Arbeitskérbe)

Vorteile:
+ keine Absturzgefahr
» ergonomisches Verfahren

* Rettungsverfahren integriert

Nachteile:
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« grofRRer Aufwand

* nur bei sehr grol’en Behaltern mdglich/sinnvoll

Hinweise:
+  DGUV Regel 101-005 ,Hochziehbare Personenaufnahmemittel” beachten
* in der Regel nur bei sehr grol3en Behéltern sinnvoll

» Siloeinfahreinrichtungen gehdren auch zu den hochziehbaren Personenaufnahmemitteln

Abbildung 28: Krankorb
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4 Rettungsverfahren

4.1 Verantwortung

Die Verantwortung fir die Rettung tragt die Unternehmerin oder der Unternehmer, dessen bzw. deren Beschéftigte
in dem Behalter, Silo oder engen Raum arbeiten. Die Mitnutzung einer bestehenden, z. B. betreiberseitigen
Notfallorganisation sowie vorhandener Einrichtungen zur Ersten Hilfe und Rettung ist grundséatzlich mdglich,
erfordert aber eine griindliche Abstimmung aller Beteiligten. Sicherheitstechnische Prifungen (z. B. gem.
BetrSichV), welche Arbeiten in Behaltern, Silos oder engen Raumen erfordern, sind grundsatzlich in der
Gefahrdungsbeurteilung und im Rettungskonzept zu beriicksichtigen. Durch regelméRige Ubungen ist
sicherzustellen, dass das vorgesehene Rettungskonzept funktioniert.

Arbeiten in einem Behalter, Silo oder engen Raum nur durchflihren, wenn ein funktionierendes Rettungskonzept
durch Ubungen belegt wurde!
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Ist zur Rettung ein Einstieg erforderlich, sind naturlich fir die Rettungskrafte mindestens dieselben
Schutzmalnahmen erforderlich wie fiir die urspriinglichen Arbeiten.

4.2 Grundlagen
Das Rettungsverfahren ist genau auf die vor Ort herrschenden Rahmenbedingungen abzustimmen.
Vom gewahlten Rettungsverfahren hangt die Zahl der zur Rettung bendtigten Personen ab.

Zum Retten aus Behaltern, Silos und engen Raumen kommen in der Regel persénliche Schutzausriistungen zum
Retten nach der DGUV Regel 112-199 ,Retten aus Héhen und Tiefen mit persénlichen
Absturzschutzausristungen® zur Anwendung.

Persdnliche Absturzschutzausriistungen zum Retten bestehen aus dem System

* Anschlageinrichtung,

* Rettungsgerat,

* Rettungsgurt.

Vor dem Benutzen sind die Schutzausristungen einer Sichtpriufung zu unterziehen. Dabei ist auch auf eventuelle
Beschadigungen zu achten, z. B.

» beschadigte Nahte des Gurtes,
» Beschadigungen an Verbindungsmitteln,
* beschéadigte (z. B. verbogene) Metallteile,

» Beeintrachtigungen durch schadigende Einflisse (z. B. Gefahrstoffe, Hitze, Kalte).

4.3 Abseilgerat

kompakt, einfach zu bedienen

Nachteile:
Rettung nur nach unten méglich (spezielle Gerate erlauben auch das Anheben, aber in der Regel nur Uber kurze
Strecken)

Hinweise:
nur in speziellen Situationen sinnvoll (z. B. Windenergieanlagen, Teil des Rettungssystems bei seilunterstiitzten
Zugangs- und Positionierungsverfahren)
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Abbildung 29: Abseilgerat der Klasse A
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4.4 Hobhensicherungsgerat mit Rettungshubeinrichtung

einfach zu bedienen
relativ geringer Unterweisungsaufwand
verbindet Schutz gegen Absturz und Rettungsgerat

kostenglinstig

Nachteile:

zusatzliches Arbeitsmittel fir Zugang notwendig (z. B. tragbare Leiter)

nach Sturz in das System in der Regel Komplettrevision beim Hersteller erforderlich

Hinweise:

Es wird unterschieden zwischen Rettungshubgeraten der Klasse A (nur hochziehen méglich) und Klasse B
(hochziehen und ablassen Uber eine kurze Strecke maoglich). Geréte der Klasse B sind zu bevorzugen, wenn
die zu rettende Person an Einbauten oder Ahnlichem héngen bleiben kann.

Achtung bei horizontaler Anwendung, hierfir sind nicht alle Héhensicherungsgerate geeignet
(Herstellerangaben beachten)!

einfache, sichere Rettungsmadglichkeit

erfordert zuséatzliches Zugangsverfahren
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Abbildung 30: Héhensicherungsgerat (HSG) mit Rettungshubeinrichtung

A
:

y

Abbildung 31: Rettung aus einem Schacht
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4.5 Rettung mittels Winde

+ einfach zu bedienen
» Uberschaubarer Unterweisungsaufwand
* Zugangs- und Rettungsverfahren kénnen kombiniert werden

* Vielzahl von Befestigungsmdglichkeiten fiir die Rettungswinde

Nachteile:

keine

Hinweise:

* mit Zusatzausristung auch bei horizontalen Zugangséffnungen maglich (siehe auch Abschnitt 2.8)

« fir die meisten Situationen als Rettungsverfahren zu bevorzugen!

Abbildung 32: Einfahren in eine Abwassergrube

4.6 Rettung durch Auftrennen des Behélters

unabhangig von der Gré3e der Zugangsoffnungen moglich

Nachteile:
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« dauert bei Behéltern aus Metall, insbesondere Druckbehaltern, sehr lange

» Zerstérung des Behélters

Hinweise:

* Versuche haben gezeigt, dass das Auftrennen eines Druckbehalters etwa 40 Minuten in Anspruch nimmt,
vorausgesetzt, geeignetes Werkzeug ist schnell verfiigbar.

» Als Rettungsverfahren nur akzeptabel, wenn es keine schnellere Rettungsmdglichkeit gibt und Gefahrdungen,
die in kurzer Zeit zum Tode oder zu Gesundheitsschaden flihren, sicher ausgeschlossen sind.

4.7 Hilfsmittel zur Rettung

Grundlegendes

Nachfolgend werden beispielhaft verschiedene Hilfsmittel zur Rettung vorgestellt. Grundsatzlich ist der
Vertikaltransport eines Betroffenen in aufrechter Position eine Spezialanwendung, die besondere Ausstattung
sowie intensive Ubung der Helfer erfordert.

Krankentrage nach DIN (,DIN-Trage®)

Die klassische und Ublicherweise graue Krankentrage wird haufig im Bereich der betrieblichen Ersten Hilfe
vorgehalten. Sie kann zusammengelegt werden und verfiigt in entsprechender Ausfiihrung zusatzlich tGber
klappbare Holme. Insbesondere bei klappbaren Holmen verfiigt die Krankentrage Uber ein relativ kleines
Packmaly. Aufgrund der Breite in Kombination mit ihren FliRen stoft diese Krankentrage beim Einsatz an engen
Zugangsoffnungen schnell an ihre Grenzen und ist somit fiir das Retten aus Behaltern, Silos und engen Raumen
in der Regel ungeeignet.

Abbildung 33: Krankentrage

Tragetuch (auch ,Rettungstuch®)
Das Tragetuch ist ein flexibel faltbares Planentuch, das an den Langsseiten Uber Griffschlaufen verfugt. Eine und
auch mehrere Helfer kdnnen damit einen Betroffenen

» sitzend tragen,
« liegend tragen sowie

e schleifen.
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Abbildung 34: Tragetuch

Einmal unter den Betroffenen gelegt, hilft das Rettungstuch beim schonenden Umlagern auf andere Tragen. Eine
Stabilisierung wahrend des Transportes kann mit dem Tragetuch nicht erreicht werden. Das Packmal ist sehr
klein, da das Tuch flexibel faltbar ist.

Das Tragetuch gehért zur Standardausristung des Rettungsdienstes.

Schaufeltrage
Die Schaufeltrage besteht aus zwei schaufelférmig ausgebildeten Teilen mit eingebauten Handgriffen, die von
beiden Seiten seitlich unter den Betroffenen geschoben und dann zusammengesteckt werden.

Der Hauptzweck der Schaufeltrage besteht darin, Betroffene ohne gréfRere Bewegung aus lhrer Position
— klassischerweise liegend am Boden nach Sturz z. B. von der Leiter — aufzunehmen und anschlieend auf die
Vakuummatratze (s. weiter unten) abzulegen.

Aufgrund ihrer schmalen Bauform kann die Schaufeltrage auch gut eingesetzt werden, um Personen liegend durch
Engstellen (z. B. zu kleine Zugangséffnungen) zu transportieren.

Die Schaufeltrage gehdért zur Standardausristung des Rettungsdienstes.

Abbildung 35: Schaufeltrage

Schieifkorbtrage
Die Schleifkorbtrage ist eine robuste, aus einer festen Flache mit festem umlaufendem Rand bestehende Trage,

die umlaufend Uber eingebaute Handgriffe verfigt.
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Mit entsprechender Zusatzausstattung (Abseilsystem, ,,Abseilspinne®) kdnnen Personen neben dem
waagerechten Transport auch in liegender Position vertikal transportiert werden.

In der Praxis ist die Schleifkorbtrage gut mit einer sogenannten Vakuummatratze kombinierbar, um den
Betroffenen Uber den ganzen Koérper ruhigzustellen. Einige Schleifkorbtragen verfligen tber eine Breite von mehr
als 60 cm. Fir die Rettung durch Mannléchern sind sie daher nicht in jedem Fall geeignet.

Die Schleifkorbtrage gehdrt zur Standardausristung der Feuerwehr.

Abbildung 36: Schleifkorbtrage

Wirbelsdulenbrett (auch ,Rettungsbrett®, ,spineboard®)
Das Wirbelsaulenbrett ist ein stabiles Brett in rechteckiger oder ansatzweise dem menschlichen Kérper
nachempfundener Form, das umlaufend tber Handgriffe verfligt. Durch seine verwindungssteife Ausfiihrung dient

das Brett dazu, Personen vollstédndig darauf zu lagern und mit Hilfe von z. B. Gurten iber den gesamten Korper
ruhigzustellen.

Wirbelsaulenbretter sind in unterschiedlichen Breiten erhaltlich und eignen sich bei entsprechender Auswahl gut,
um Personen liegend durch Engstellen (z. B. zu kleine Zugangséffnungen) zu transportieren.

Die Grofie des Wirbelsaulenbrettes ist flir den Transport zum Einsatzort nicht veranderbar. Es ist daher ,sperrig®.

Das Wirbelsaulenbrett gehort zur Standardausristung des Rettungsdienstes und der Feuerwehr.

Abbildung 37: Spineboard bzw. Wirbelsdulentrage

Zusammenrollbare Spezialtragen
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Zusammenrollbare Spezialtragen bestehen aus einem dicken und rollbaren Kunststoffmaterial (gegebenenfalls
mit tuchartiger Umhdillung). Sie sind fiir die Aufnahme von Personen Uber die gesamte Korperlange vorgesehen,
koénnen aber Ublicherweise auch durch Knicken gekiirzt werden (z. B. um den Transport bei kleinen Kurvenradien
oder geringem Freiraum vor Offnungen zu erméglichen).

Zum Transport wird die Trage an beiden Seiten hochgeklappt und mit Gurten fixiert. Auf diese Weise wird die
Trage knickstabil. Die betroffene Person wird bis auf den Hals Uber den gesamten Kérper ruhiggestellt. Bei Eignung
der Trage und mit entsprechender Zusatzausstattung ist neben dem waagerechten Transport auch ein vertikaler
Transport in liegender Position moglich.

Die Tragen verfligen Uber ein sehr kleines Packmal}.

Zusammenrollbare Spezialtragen gehdren nicht zur Standardausstattung des Rettungsdienstes und der

Feuerwehr. Sie werden (blicherweise von spezialisierten Einheiten (,H6henrettung“) zum Einsatz gebracht.

Abbildung 38: Zusammenrollbare Spezialtrage

5 Hintergrundinformationen

5.1 Anschlageinrichtungen und -maéglichkeiten

Zum Anschlagen von persénlichen Absturzschutzausriistungen oder Rettungsausristungen kommen in Frage:
* Anschlageinrichtungen nach DIN EN 795,

» ausreichend tragfahige Bestandteile baulicher Einrichtungen (sogenannte Anschlagmdéglichkeiten).

Geeignete Anschlagmdglichkeiten kénnen zum Beispiel sein:
» Beton- oder Holzbalken,

» Trager oder Rohre von Stahlkonstruktionen.

Anschlageinrichtungen sind z. B. dann geeignet, wenn sich das befestigte Auffangsystem nicht von der
Anschlageinrichtung 16sen kann und die Tragfahigkeit fiir eine Person nach den technischen Baubestimmungen
fur eine Kraft von 6 kN eingeleitet in die Konstruktion durch den Auffangvorgang, einschlief3lich den fiir die Rettung
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anzusetzenden Lasten (z. B. Gewicht der aufgefangenen Person), nachgewiesen ist. Fir jede weitere Person ist
die Kraft um 1 kN bzw. sind die Lasten entsprechend zu erhéhen.

Abbildung 39: Festinstallierte Ringdse

Anschlagmdéglichkeiten, bei denen ein unbeabsichtigtes Losen des Auffangsystems méglich ist, z. B. offener
Haken, freie Rohr- bzw. Tragerenden, sind ungeeignet.

Stationare Anschlageinrichtungen miissen nach Gebrauchsanleitung montiert werden, und eine
Montagedokumentation muss vorliegen. Der Nutzer bzw. die Nutzerin muss Vorgenanntes prufen und eine
Sichtkontrolle durchfiihren; die verpflichtende jahrliche dokumentierte Uberpriifung der stationéren
Anschlageinrichtungen durch eine sachkundige Person bleibt davon unberuhrt.

Temporare Anschlageinrichtungen werden bei Bedarf eingerichtet und nach dem Gebrauch wieder abgebaut.
Auch hier sind eine Sichtpriifung vor jeder Benutzung, das Beachten der Gebrauchsanleitung und die jahrliche
dokumentierte Prufung durch eine sachkundige Person erforderlich.
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Abbildung 41: Dreibock

5.2 Auffang- und Rettungsgurte, Rettungsschlaufen

Auffanggurte nach DIN EN 361 kénnen sowohl als Bestandteil der PSA gegen Absturz als auch zur Rettung
eingesetzt werden und werden deshalb meist bevorzugt. Rettungsgurte nach DIN EN 1497 sind weniger verbreitet;
sie kdnnen nicht zum Auffangen, sondern nur zur Rettung verwendet werden. Deren Vorteil ist es, wenn sie bereits,
in Arbeitskleidung integriert, wahrend der Arbeit getragen werden.
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Vorteilhaft fir den Zugang und die Rettung ist es, Auffanggurte mit wenig Polsterung und Zusatzésen zu
verwenden. Dies vermindert die Gefahr des Hangenbleibens.

Die Auffangdsen sind immer mit A (Auffangése) oder mit A/2 markiert. Osen, die mit A/2 markiert sind, miissen
immer zusammengefasst werden, A/2 + A/2 = A. Bei korrekt angelegtem Auffanggurt sorgt die Befestigung an der
vorderen Auffangdse fir ein aufrechtes Hangen nach dem Auffangen.

Fir Arbeiten in Behéaltern, Silos und engen Rdumen sollte die Person vorzugsweise so angeschlagen sein, dass
sie nahezu senkrecht hangt. Somit 1&sst sich auch eine bewusstlose oder hilflose Person leichter durch das
Mannloch oder andere Engstellen mandévrieren. Dazu ist in der Regel die Verwendung der hinteren Auffangése
des Auffangurtes sinnvoll.

Abbildung 43: Auffangdse (mit A gekennzeichnet)

Rettungsschlaufen nach DIN EN 1498 sollten nur im Ausnahmefall zur Anwendung kommen, kdnnen aber
lebensrettend sein, da es in der Regel nicht méglich ist, einer bewusstlosen Person schnell einen Auffang- oder
Rettungsgurt anzulegen. Solche Situationen sollten natirlich von vornherein vermieden werden, indem keine
Personen in einem Behalter ohne angelegten Auffang- bzw. Rettungsgurt arbeiten. Fir den planmaRigen Zugang
sind Rettungsschlaufen nicht geeignet.

Rettungsschlaufen haben mindestens einen Befestigungspunkt flir den Anschluss eines Verbindungsmittels oder
Karabinerhakens.
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Abbildung 44: Hangen im Auffanggurt (vordere Auffangdse)

Rettungsschlaufen werden in die Klassen A, B und C unterteilt:

* Rettungsschlaufen der Klasse A und B sind fir Rettungen aus Behaltern, Silos und engen Rdumen in der
Regel ungeeignet.

+ Rettungsschlaufen der Klasse C sind vorwiegend fiir das Retten durch enge Offnungen gedacht. Sie bestehen
aus Gurtbandern, die der Person um die FulBkndchel gelegt werden, so dass diese nur kopfiiber gerettet
werden kann. Hiermit kann im Notfall eine Person, die keinen Auffanggurt/Rettungsgurt benutzt,
schnellstmdglich gerettet werden, z. B. bei Sauerstoffmangel.

Die Anwendung von Rettungsschlaufen setzt entsprechende Unterweisung und Ubung voraus, da ein fehlerhaftes
Anlegen zum Absturz der zu rettenden Person fiihren kann!
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Abbildungen 45: Rettung mittels Rettungsschlaufe der Klasse C (Rettungsiibung mit Zweitsicherung!)
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5.3 Weitere Komponenten
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5.3.1 Verbindungsmittel nach DIN EN 354

Verbindungsmittel kdnnen aus Chemiefasern (Seile und Bander), Drahtseilen oder Ketten hergestellt sein. Bei der
Auswahl ist der mdgliche Kontakt mit noch im Behélter befindlichen oder dort zur Arbeit eingebrachten Medien zu
berticksichtigen. So werden z. B. Verbindungsmittel aus Chemiefasern durch verdiinnte anorganische Sauren
massiv geschadigt.

Verbindungsmittel diirfen nicht durch Knoten befestigt, gekiirzt oder verlangert werden.
Verbindungsmittel duirfen nicht Gber scharfe Kanten gefuhrt werden, weil es sonst auch bei ansonsten
bestimmungsgemalier Benutzung zum Versagen des Systems kommen kann. Fir Situationen, in denen dies nicht

vermieden werden kann, existieren Hilfsmittel (sogenannter ,Kantenschutz®, siehe Abbildung 47); Umhallungen
bieten einen zusatzlichen Schutz des Verbindungsmittels.

Abbildung 47: Seilschoner (Kantenschutz)

5.3.2 Verbindungselemente nach DIN EN 362

Die Verwendung von Karabinerhaken ohne Verschlusssicherung (wie z. B. im Bergsport) ist unzulassig. Aufgrund
der rdumlichen Enge und der erschwerten Arbeitsbedingungen in Behaltern, Silos und engen Raumen ist die
Verwendung von selbstverriegelnden Karabinerhaken vorteilhaft, bei denen das Offnen drei voneinander
unabhangige Bewegungen erfordert (z. B. sogenannter , Tri-Lock-Karabiner®).

5.4 Kopfschutz

Geeigneter Kopfschutz ist in der Regel ein Industrieschutzhelm mit Drei- oder Vierpunkt-Kinnriemen nach DIN EN
397. Industrieschutzhelme ohne Kinnriemen sind ungeeignet. Herabfallende Helme stellen eine Gefahr fur Dritte
dar, die davon getroffen werden kénnen.

In der Regel ungeeignet sind Helme zur Brandbekampfung, da aufgrund ihrer GréRe die Gefahr des
Hangenbleibens besteht.

In speziellen Situationen kénnen Anstol3kappen ausreichen, z. B. wenn keine Gefahr durch herabfallende
Gegenstéande besteht.
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5.5 Rettungsgerate

5.5.1 Abseilgerate nach DIN EN 341

Abseilgerate werden nach der zu erwartenden Abseilarbeit in vier Klassen (A, B, C und D) unterteilt. Fir den
Einsatz von Abseilgeraten bei geringer Hohe und fiir einzelne Personen, z. B. zum Abseilen aus
Kranfuhrerkabinen, sind Abseilgerate der Klasse C in der Regel ausreichend. Abseilgerate der Klasse D sind nur
fir einen einzigen Abseilvorgang ausgelegt. Ubungen mit ein- und demselben Gerét sind daher nicht méglich.

Hinsichtlich der technischen Bauart werden Abseilgerate auf Grund ihrer Bremseinrichtungen unterschieden. Es
gibt Gerate mit Seilreibungsbremsen, Fliehkraftoremsen und hydrostatischen Bremsen.

Bei den Geraten mit Seilreibungsbremsen kann die sich abseilende Person oder der Helfer bzw. die Helferin die
Abseilgeschwindigkeit beeinflussen, was bei Geraten mit Fliehkraft- oder hydrostatischer Bremse in der Regel
nicht der Fall ist. Es gibt auch Abseilgerate, die zusatzlich mit einer Hubeinrichtung ausgestattet sind. Diese Gerate
eignen sich dann, wenn die zu rettende Person wahrend des Rettungsvorganges angehoben werden muss. Ein
Anheben kann z. B. erforderlich sein, um die zu rettende Person vom Auffangsystem zu 16sen, oder zum
Uberwinden von Engstellen.

5.5.2 Rettungshubgerate nach DIN EN 1496

Mit Rettungshubgeraten der Klasse A kénnen sich Personen von einem tiefer- zu einem héhergelegenen Ort
heraufziehen oder werden von einer anderen Person heraufgezogen. Rettungshubgerate der Klasse A sind nur
dann zu benutzen, wenn die zu rettende Person ausschlieRlich heraufzuziehen ist.

Rettungshubgeréte der Klasse B sind wie Gerate der Klasse A einsetzbar, jedoch besteht hier die Moglichkeit, die
zu rettende Person durch eine zusatzliche Absenkfunktion Uiber eine begrenzte Strecke herabzulassen. Solche
Gerate sind zur Rettung aus Behaltern, Silos und engen Raumen zu bevorzugen, da die Person wahrend eines
Hubvorganges unter einem baulichen Hindernis, z. B. dem Mannloch, stecken bleiben kann.

Hinweis:

Rettungshubgerate gibt es auch mit Zusatzfunktionen, wie z. B. zum Ablassen von Personen, um zu verhindern,
dass sich die zu rettende Person beim Hubvorgang verhakt. Héhensicherungsgerate kénnen auch mit einer
Rettungshubfunktion ausgestattet sein.

5.6 Winden zum Personentransport

Winden zum Personentransport unterliegen den Anforderungen der Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG,
Anhang 1 Nr. 6). Nachweise Uber das durchgefiihrte Konformitatsbewertungsverfahren und die Baumusterpriifung
missen vorliegen.

Winden, die durch Muskelkraft angetrieben werden, sind in der Regel das Mittel der Wahl. Bei der Verwendung
kraftbetriebener Winden besteht ein erhdhtes Verletzungsrisiko, wenn die zu rettende Person an einer Struktur
oder Offnung hangenbleibt. Miissen mittels kraftbetriebener Winden gréRere Hohen (iberwunden werden, so ist
dies entsprechend zu beriicksichtigen.
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Abbildung 48: Polygonalstiitze zur Befestigung am Mannloch

Abbildung 49: Winde mit Verbrennungsmotor

Das Befahren von Behaltern mittels Winde stellt ein ergonomisches und sicheres Verfahren dar. Das
Arbeitsmittel zum Zugang ist gleichzeitig das Rettungsgerat, die Bedienung ist einfach und kann problemlos
durch den Sicherungsposten erfolgen. Bleibt die Verbindung zwischen der Person im Behalter und der Winde
durchgehend bestehen, ist hdchste Sicherheit gewahrleistet.
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5.7 Sicherer Materialtransport

Bei der Planung der Arbeiten ist auch zu beriicksichtigen, wie die notwendigen Arbeitsmittel und -materialien sicher
in den Behalter transportiert werden kénnen.

Abbildung 50: Sicherheitslastrolle

5.8 Arbeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen

Unter Umstanden kann bei Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Rdumen das Auftreten gefahrlicher
explosionsfahiger Gemische nicht ausgeschlossen werden. Dies ist auch fir die Zugangs-, Positionierungs- und
Rettungsverfahren zu berlcksichtigen.

Aufgrund der temporaren Natur von Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Radumen ist eine Zoneneinteilung nach
BetrSichV und der DGUV Regel 113-001 ,Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ nicht sinnvoll. Sollte, beispielsweise
durch LuftungsmafBnahmen oder Freimessen, das Auftreten eines geféhrlichen explosionsfahigen Gemisches
wahrend der Arbeiten nicht sicher verhindert sein, ist gemal TRGS 723 das Auftreten wirksamer Ziindquellen
konsequent zu vermeiden.

Arbeitsmittel mussen flur den sicheren Betrieb im explosionsgefédhrdeten Bereich, der bei den jeweiligen Arbeiten
vorliegt, geeignet sein. Personliche Schutzausriistungen unterliegen nicht der Explosionsschutz-Richtlinie
(Richtlinie 2014/34/EU, ATEX-Richtlinie) und dirfen deshalb auch nicht mit der entsprechenden Kennzeichnung
versehen sein. Bei der Entscheidung, ob sie fur die jeweiligen Arbeiten geeignet ist, sind die Herstellerangaben
zu berucksichtigen.

Durch die Verwendung von personlichen Schutzausristungen gegen Absturz und Rettungsausristungen in
explosionsgefahrdeten Bereichen kénnen elektrische, elektrostatische oder mechanisch verursachte
Energiebbégen oder Funken entstehen, die ein explosives Gemisch entziinden kdénnten. Dies gilt beispielsweise
fur:
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» das An- und Ablegen der Auffanggurte (Hinweis: Auffanggurte kdnnen durch das Tragen nicht gefahrlich
aufgeladen werden).

» die Verwendung von textilen Seilen und Gurtbandern mit einem Durchmesser bzw. einer Breite von gréer
als 20 mm,

« die Verwendung von Aluminiumkarabinerhaken und -beschlagen (aluminothermische Reaktion bei Kontakt
mit Rost),

» die Benutzung von Stahlkarabinerhaken und -beschlagen, wenn mit Stoffen der Explosionsklasse IIC (z. B.
Wasserstoff, Acetylen, Schwefelkohlenstoff, Schwefelwasserstoff) umgegangen wird (mechanische Funken).

6 Entscheidungshilfe

Geeignete Zugangsverfahren

Geeignete Positionierungsver- Geeignete Rettungsverfahren
fahren

Zugang ohne Hilfsmittel (z. B.
auf ebener Flache oder iiber
eine Treppe)

i.d. R. keine Hilfsmittel er-
forderlich
- (2.2)

i.d. R. keine Hilfsmittel er-
forderlich,

in sehr groRen Behaltern
etc. kdnnen z. B. Gerlste
verwendet werden.

- (3.2)

handelsubliche Rettungs-
transportmittel, wie z. B.
Rettungstragen

- (4.7)

beim Retten von Gerus-
ten kdnnen ggf. weitere
MaRnahmen erforderlich
sein (z. B. Abseilgerat)
- (4.3)

gefahr, nicht Gber SchUttgut*)

Zugang von oben (mit Absturz-

Zugang mit Winde
- (2.6)

Hohensicherungsgerat
mit Rettungshub (Nach-
teil: Hilfsmittel wie Leiter
fir Zugang erforderlich)
- (4.4)

geeignete hochziehbare
Personenaufnahmemittel
(PAM), wie z. B.:~ (2.6)

. Siloeinfahreinrich-
tungen (SEE)

. Einfahrhosen,

. Arbeitssitze
- (2.7)

»  Arbeitskérbe oder -
blhnen (nur bei
grofRen Behaltern)
- (3.4)

Rettung mittels Winde
- (4.5)

Hoéhensicherungsgerat
mit Rettungshub
- (4.4)

sturzgefahr, nicht iber Schiitt-
gut*)

Zugang von der Seite (mit Ab- | |

Zugang mit Winde
-~ (2.8)

Einzelfallbetrachtung er-
forderlich

Rettung mittels Winde
(Maschine), Rettungshub-

gefahr, Uber Schiittgut’)

Uber Schittgltern Siloein-
fahreinrichtungen (mit
Einfahrhose oder Arbeits-
sitz) verwenden.

- (2.7)

gutern Siloeinfahreinrich-
tungen (mit Einfahrhose
oder Arbeitssitz) verwen-
den.

- (2.7)

- (2.8) gerat Klasse B
- (4.5)
Z it Al -
ugang von oben (mit Absturz *  Als Zugangsverfahren *  ZumArbeiten liber Schiitt-| «+  Die verwendete Siloein-

fahreinrichtung dient
auch zur Rettung.
- (2.7)

") Bei Arbeiten auf oder tiber Schittgut besteht insbesondere die Gefahr des Versinkens. Eine im Schuttgut
teilweise versunkene Person kann bestenfalls mittels einer Siloeinfahreinrichtung befreit werden. Persénliche
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Schutzausrustungen gegen Absturz und zum Retten sind daher bei Arbeiten auf Schittgitern vollig ungeeignet.
Sie sind weder fur die auftretenden Krafte ausgelegt, noch kénnen Versunkene damit befreit werden.

7 Haufig gestellte Fragen

Darf in einem Behéilter mit einer Mannlochdffnung von kileiner 500 mm gearbeitet werden?

Sowohl nach der DGUV Regel 113-004 als auch nach der Technischen Regel fur Gefahrstoffe TRGS 507 dirfen
Behalter grundsatzlich nur bestiegen werden, wenn der Mannlochdurchmesser mindestens 500 mm betragt.
Leider lassen immer noch einige Normen geringere Offnungen zu. Der zukiinftige Betreiber miisste bei der
Bestellung des Behalters auf die Forderungen dieser Regeln achten, was aber leider nicht immer der Fall ist.

Die Rettung einer bewusstlosen Person aus einem derartigen Behalter ist in der Regel unmdglich. Hier kann nur
auf die Notlésung zuriickgegriffen werden: der Behalter muss aufgetrennt werden. Dies erfordert allerdings eine
gute Vorbereitung. Es missen gelibtes Personal und die geeignete Technik vorgehalten werden. Versuche haben
gezeigt, dass man fiir eine 600 x 600 mm groRe Offnung an einem Druckbehalter mit entsprechender Wanddicke
ca. 40 Minuten benétigt, und es waren 4 oder mehr Spezialscheiben fir einen Trennschleifer erforderlich! Bei
Druckbehéltern mit einer Wanddicke von 6 mm oder mehr ist davon auszugehen, dass ein derartiges manuelles
Auftrennen nicht mdglich ist.

Wenn es die drtlichen Gegebenheiten zulassen, kann der Befahrvorgang auch durch eine extrem schlanke Person
durchgefiihrt werden. Hier wird allerdings eine Grundregel des Arbeitsschutzes ins Gegenteil verkehrt und nicht

die Technik an den Menschen angepasst, sondern der Mensch an die Technik. Allerdings muss in diesen Fallen
auch darauf geachtet werden, dass fiur eine eventuelle Rettung ebenfalls entsprechend schlankes Personal zur

Verfugung steht!

Muss bei Arbeiten im Behélter sténdig eine Seilverbindung zum Rettungsgerét bestehen?

Das Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Raumen ohne standige Verbindung zwischen Rettungsgerat und
Auffang- bzw. Rettungsgurt soll die Ausnahme darstellen. Dringende Griinde, die gegen eine standige Verbindung
von Gurt und Rettungsgerat sprechen, kdnnen sein:

» Einbauten, die zum Verfangen des Seils flihren kénnen,

» das gleichzeitige Arbeiten mehrerer Personen im Behalter, Silo oder engen Raum (was bei Benutzung
mehrerer Seile sehr schnell zur gegenseitigen Behinderung flihren kann),

« die ortlichen Gegebenheiten, z. B. hdufige Richtungsanderungen.

In diesem Fall missen aber spezielle MaRnahmen vorgesehen werden, um eine schnelle Rettung anderweitig
sicherzustellen (siehe Abschnitt 1.5).

Darf mit einer Reftungswinde in einen Behéilter eingefahren werden?

Ja, wenn die Winde fir diesen Fall ausgelegt ist (siehe Abschnitt 5.5 und 5.6). Beim planmafRigen Einfahren stellt
die Winde eine Maschine zum Heben von Personen dar und muss die entsprechenden Anforderungen der
Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG) erfiillen.

Stellt das Einfahren mittels (Retfungs-)Winde ein seilunterstiitztes Arbeiten nach Betriebssicherheitsverordnung
dar?

Nein! Beim seilunterstitzten Arbeiten bewegt sich die Person am Seil, d. h., hier muss sich die Person mit
entsprechender Technik mit dem Seil verbinden und fahrt dann am Seil auf oder ab. Beim Einfahren mittels Winde
bewegt sich die Person mit dem Seil, an dem die Aufnahmeeinrichtung (i. d. R. ein Karabinerhaken) montiert ist.
Eine Ausbildung wie bei seilunterstitzten Arbeiten ist deshalb hier nicht erforderlich. Selbstverstandlich missen
alle beteiligten Personen ausreichend unterwiesen sein.
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Miissen zum Einfahren immer zwei Seile verwendet werden?

Ein Zweiseilsystem ist immer sicherer. Beim einfachen Einfahren in einen Behalter mit geringem
Gefahrdungspotential kann auch eine Winde ohne zusétzliche Zweitsicherung benutzt werden.

Zwei Seile kdnnen sich gegebenenfalls beeintrachtigen und eine eventuelle Rettung erschweren. Deshalb sollte
bei der Benutzung von zwei Seilen immer darauf geachtet werden, dass ein Verdrehen der Seile vermieden wird.
Das kann z. B. erreicht werden, indem man die Seile getrennt an verschiedenen Befestigungspunkten des
Personenaufnahmemittels (PAM) einhangt.

Darf auf Schiittgditern mit PSA gegen Absturz bzw. PSA zum Retten gearbeitet werden?

Nein! Die aufgefihrten Ausriistungen wirken nicht abrupt, sondern geben immer Seil nach, so dass die gesicherte
Person im Schittgut zumindest teilweise versinkt. Dies gilt auch fir seilunterstitzte Zugangs- und
Positionierungsverfahren. Auf Schittgitern darf deshalb nur mit Siloeinfahreinrichtungen bzw. Arbeitskérben oder
-biihnen gearbeitet werden.

Diirfen Rettungsausrtistungen auch als Schutz gegen Absturz benutzt werden?

Grundsatzlich nein. Bei Absturzgefahr sind immer persénliche Schutzausriistungen gegen Absturz zu verwenden.
Es gibt allerdings persdnliche Absturzschutzausristungen, die auch zum Retten eingesetzt werden kénnen, z. B.
Hoéhensicherungsgerate mit Rettungshubfunktion.

Ab welcher Héhe sind bei Arbeiten in Behéltern, Silos und engen Rédumen Schutzmal3nahmen gegen Absturz
erforderlich?

Die Gefahren und Belastungen beim Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Raumen sind nicht mit denen blicher
Arbeitsplatze zu vergleichen. Die Absturzgefahr ist oftmals deutlich grofier. Leitern kdnnen eher verunreinigt sein.
Die koérperliche Belastung ist hdher und in vielen Fallen miissen zusatzlich Gegenstande transportiert werden. Die
Rettung nach einem Absturz ist zusatzlich erschwert. Deshalb sind grundsatzlich auch schon bei geringen Héhen
SchutzmalRnahmen gegen Absturz zu ergreifen.

Behalter sind keine Arbeitsstatten, deshalb sind hier die Hohenangaben der Arbeitsstattenverordnung nicht
verbindlich. Es gelten vielmehr die Forderungen der Betriebssicherheitsverordnung, untersetzt durch die
Technische Regel fir Betriebssicherheit TRBS 2121 ,Gefahrdung von Beschéftigten durch Absturz — Allgemeine
Anforderungen®. Diese fordert SchutzmaRnahmen gegen Absturz entsprechend der Gefahrdungsbeurteilung.

Anhang:
Empfohlene Mindestmalie flir Behalter6ffnungen

(Quelle: DGUV Regel 113-004)
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1. Zugang oben
Beispiele: Tanks (stehend, liegend), Reaktoren
Zugang mit PSA gegen Absturz bzw. Rettungsausriistungen:

Mannlécher mit einem Durchmesser von 600 mm oder 500 mm, wenn die Stutzenhéhe
250 mm nicht Ubersteigt

Zugang zusétzlich mit Atemschutz:
Mannlécher mit 800 mm Durchmesser
Zugang mittels eingestellter Leiter:

Mannlécher mit 800 mm Durchmesser

2. Zugang oben mit schrdgem Mannloch
Beispiele: Tanks (stehend, liegend), Reaktoren
Zugang mit PSA gegen Absturz bzw. Rettungsausriistungen:

Mannlécher mit einem Durchmesser von 800 mm bzw. 600 mm, wenn die Stutzenhthe
250 mm nicht Ubersteigt

3. Zugang iiber Mannloch seitlich (mit Absturzgefahr)
Beispiele: Destillationskolonnen, Silos

Zugang mit PSA gegen Absturz bzw. Rettungsausriistungen:
Mannlécher mit 600 mm Durchmesser

Zugang zusétzlich mit Atemschutz:

Mannlécher mit 800 mm Durchmesser
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4. Zugang seitlich ebenerdig

T _""‘“\H_\ Beispiele: Tanks, Wasserbecken

Normaler Einstieg:

Mannlécher mit einem Durchmesser von 600 mm bzw. 500 mm bei maximaler
Stutzenlange von 250 mm

i:l Rechteckige Offnungen: Mindestens 0,25 m2, Mindestlange der kirzesten Seite
| 500 mm

Zusétzlich mit Atemschutz: Mannlécher mit 800 mm Durchmesser, Rechteckige
Offnungen: Mindestens 0,4 m2, Mindestlange der kiirzesten Seite 600 mm

5. Zugang seitlich, ebenerdig

_‘_H-\\ Beispiel: Doppelwandige Behalter, Wasserbecken aus Beton

Doppelwand-Behélter bzw. Behlter mit Wandstarken groRer 500 mm: Mannldcher:
800 mm Durchmesser

Rechteckige Offnungen: Mindestens 0,4 m2, Mindestlange der klrzesten Seite 600 mm

6. Silos
Zugangséffnungen zum Einfahren mittels Siloeinfahreinrichtung:

Mannlécher: 800 mm Durchmesser

Rechteckige Offnungen: Mindestens 0,4 m2, Mindestlange der kiirzesten Seite 600 mm
(Mafe werden auch durch die zu verwendeten Siloeinfahreinrichtungen bestimmt)

7. Kellergeschweilter Tank
Mannloch mit 500 mm Durchmesser:
T'__E a mindestens 600 mm

Mannloch mit 600 mm Durchmesser

a mindestens 500 mm
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b in beiden Fallen mindestens 400 mm

Literaturverzeichnis

Verbindliche Rechtsnormen sind Gesetze, Verordnungen und der Normtext von Unfallverhitungsvorschriften.
Abweichungen sind nur mit einer Genehmigung der zustandigen Behoérde bzw. des zustandigen
Unfallversicherungstrégers (z. B. Berufsgenossenschaft) erlaubt. Voraussetzung fir die Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung ist, dass die Ersatzmalinahme ein mindestens ebenso hohes Sicherheitsniveau
gewabhrleistet.

Von Technischen Regeln zu Verordnungen, Durchfihrungsanweisungen von Unfallverhitungsvorschriften
(DGUV Vorschriften) und DGUV Regeln kann abgewichen werden, wenn in der Gefahrdungsbeurteilung
dokumentiert ist, dass die gleiche Sicherheit auf andere Weise erreicht wird.

Keine verbindlichen Rechtsnormen sind DGUV Informationen, Merkblatter, DIN-/ VDE-Normen. Sie gelten als
wichtige Bewertungsmalstédbe und Regeln der Technik, von denen abgewichen werden kann, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise erreicht wird.

Fundstellen im Internet

Die Schriften der BG RCI sowie ein umfangreicher Teil des staatlichen Vorschriften- und Regelwerkes und dem
der gesetzlichen Unfallversicherungstrager (rund 1 700 Titel) sind im Kompendium Arbeitsschutz der BG RCI
verfigbar. Die Nutzung des Kompendiums im Internet ist kostenpflichtig. Ein kostenfreier, zeitlich begrenzter
Probezugang wird angeboten.

Weitere Informationen unter www.kompendium-as.de.

Detailinformationen zu Schriften und Medien der BG RCI sowie Bestellung siehe medienshop.bgrci.de

Ausgewahlte Merkblatter, Anhdnge und Vordrucke aus Merkblattern und DGUV Regeln sowie ergdnzende
Arbeitshilfen stehen im Downloadcenter Pravention unter downloadcenter.bgrci.de kostenfrei zur Verfligung.

Unfallverhitungsvorschriften, DGUV Regeln, DGUV Grundsétze und viele DGUV Informationen sind auf der
Homepage der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unter publikationen.dguv.de zu finden.

Nachstehend sind die in diesem Zusammenhang insbesondere zu beachtenden einschlagigen Vorschriften,
Regeln und andere Schriften zusammengestellt.

1. Veroffentlichungen der Europaischen Union im Amtsblatt der Europaischen Union

Bezugsquelle: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Kdln
Freier Download unter https://eur-lex.europa.eu/de/index.htm

(1) Richtlinie 2006/42/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 Gber Maschinen und
zur Anderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (Maschinenrichtlinie)

(2) Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fir Gerate und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemalfien Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen (Neufassung) (ATEX-Richtlinie)
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2. Gesetze, Verordnungen, Technische Regeln

Bezugsquelle: Buchhandel
Freier Download unter www.bundesrecht.juris.de (Gesetze und Verordnungen) bzw. www.baua.de (Technische
Regeln)

(3) Gesetz Uber die Durchfihrung von MaRnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz — ArbSchG)

(4)  Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
(Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV) mit Technischen Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS),
insbesondere

(5) TRBS 2121: Gefdhrdung von Beschaftigten durch Absturz — Allgemeine Anforderungen

(6) TRBS 2121 Teil 3: Gefahrdung von Beschaftigten durch Absturz bei der Verwendung von Zugangs- und
Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen

(7) TRGS 507: Oberflachenbehandlung in Raumen und Behaltern

(8) TRGS 723: Gefahrliche explosionsfahige Gemische — Vermeidung der Entziindung gefahrlicher
explosionsfahiger Gemische

(9)  Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung — GefStoffV) mit Technischen Regeln
fur Gefahrstoffe, insbesondere

(10) Verordnung tber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persénlicher Schutzausristungen
bei der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung — PSA-BV)

(11) Achte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Verordnung Uber die Bereitstellung von persénlichen
Schutzausristungen auf dem Markt) (8. ProdSV)

3. Unfallverhitungsvorschriften (DGUV Vorschriften), DGUV Regeln, DGUV Grundsatze,
DGUV Informationen, Merkblatter und sonstige Schriften der Unfallversicherungstrager

Bezugsquellen: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie,

Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg, medienshop.bgrci.de oder

Jedermann-Verlag GmbH, Postfach 10 31 40, 69021 Heidelberg, www.jedermann.de, verkauf@jedermann.de
Mitgliedsbetriebe der BG RCI kénnen die folgenden Schriften (bis zur nachsten Bezugsquellenangabe)

in einer der Betriebsgréfle angemessenen Anzahl kostenlos beziehen.

(12) DGUV Vorschrift 1: Grundséatze der Pravention
(13) DGUV Regel 113-001: Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)

(14) DGUV Regel 113-004: Behélter, Silos und enge Radume — Teil 1: Arbeiten in Behaltern, Silos und engen
Raumen
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(15)

(16)

(17)

Merkblatt A 008: Persdnliche Schutzausriistungen

Merkblatt A 016: Gefdhrdungsbeurteilung — Sieben Schritte zum Ziel

Merkblatt A 017: Gefdhrdungsbeurteilung — Gefahrdungskatalog

Bezugsquelle: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., Glinkastralte 40, 10117 Berlin-Mitte
Freier Download unter publikationen.dguv.de

(18) DGUV Regel 101-005: Hochziehbare Personenaufnahmemittel

(19) DGUV Regel 112-198: Benutzung von personlichen Schutzausristungen gegen Absturz

(20) DGUV Regel 112-199: Retten aus Hohen und Tiefen mit persénlichen Absturzschutzausriistungen

(21) DGUV Information 212-001: Arbeiten unter Verwendung von seilunterstiitzten Zugangs- und
Positionierungsverfahren

(22) DGUV Grundsatz 312-001: Anforderungen an Ausbildende und Ausbildungsstatten zur Durchfihrung von
Unterweisungen mit praktischen Ubungen bei Benutzung von personlichen Schutzausriistungen gegen
Absturz und Rettungsausristungen

(23) DGUV Grundsatz 312-906: Grundlagen zur Qualifizierung von Personen fiir die sachkundige Uberpriifung
und Beurteilung von persénlichen Absturzschutzausristungen

4. Normen

Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin, www.beuth.de

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

DIN EN 341:2011-09; Personliche Absturzschutzausriistung — Abseilgerate zum Retten; Deutsche Fassung
EN 341:2011

DIN EN 354:2010-11; Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Verbindungsmittel; Deutsche
Fassung EN 354:2

DIN EN 360:2002-09; Persénliche Schutzausristung gegen Absturz — Hoéhensicherungsgerate; Deutsche
Fassung EN 360:2002

DIN EN 361:2002-09; Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Auffanggurte; Deutsche Fassung
EN 361:2002

DIN EN 362:2008-09; Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Verbindungselemente; Deutsche
Fassung EN 362:2004

DIN EN 365:2004-12; Personliche Schutzausrlstung zum Schutz gegen Absturz — Allgemeine
Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmaflige Uberprifung, Instandsetzung,
Kennzeichnung und Verpackung; Deutsche Fassung EN 365:2004
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(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

DIN EN 365 Berichtigung 1:2007-04; Personliche Schutzausristung zum Schutz gegen Absturz —
Allgemeine Anforderungen an Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelméRige Uberpriifung,
Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung; Deutsche Fassung EN 365:2004, Berichtigungen zu DIN
EN 365:2004-12; Deutsche Fassung EN 365:2004/AC:2006

DIN EN 397:2013-04; Industrieschutzhelme;
Deutsche Fassung EN 397:2012+A1:2012

DIN EN 795:2012-10; Persénliche Absturzschutzausristung — Anschlageinrichtungen; Deutsche Fassung
EN 795:2012

DIN EN 1496:2017-03; Personliche Absturzschutzausristungen — Rettungshubgerate; Deutsche Fassung
EN 1496:2017

DIN EN 1497:2007-10; Personliche Absturzschutzausristungen — Rettungsgurte; Deutsche Fassung
EN 1497:2007

DIN EN 1498:2007-01; Personliche Absturzschutzausristungen — Rettungsschlaufen; Deutsche Fassung
EN 1498:2006

5. Andere Schriften und Medien

Bezugsquelle: A. W. Gentner Verlag, Postfach 10 17 42, 70015 Stuttgart, www.gentner.de

(36) DGUV Grundsatze fir arbeitsmedizinische Untersuchungen. 6. Auflage 2014. Gentner-Verlag Stuttgart.
ISBN: 978-3-87247-756-9. Daraus insbesondere

(37) G 41 ,Arbeiten mit Absturzgefahr®
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Diese Schrift kénnen Sie Uber den Medienshop unter medienshop.bgrci.de beziehen.

Haben Sie zu dieser Schrift Fragen, Anregungen, Kiritik?
Dann nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

- Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie,
Pravention, KC Praventionsprodukte und -marketing, Referat Medien
Postfach 10 14 80, 69004 Heidelberg

- E-Mail: praeventionsprodukte@bgrci.de

- Kontaktformular:
www.bgrci.de/kontakt-schriften

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. Alle Rechte vorbehalten.

54 /54



	Deckblatt
	Inhaltsverzeichnis dieses Ausdrucks
	Titel
	VISION ZERO
	1 Allgemeines
	1.1 Vorbemerkung
	1.2 Begriffe
	1.3 Zugangsöffnungen, Hinweise für die Anlagenplanung
	1.3.1 Zugangsöffnungen
	1.3.2 Anschlageinrichtungen und -möglichkeiten

	1.4 Grundsätzliches zu Rettung aus Behältern, Silos und engen Räumen
	1.5 Hinweise für die Gefährdungsbeurteilung
	1.6 Hinweise für die Unterweisung
	1.7 Prüfpflichten

	2 Zugangsverfahren
	2.1 Grundlagen
	2.2 Einfacher Zugang ohne Hilfsmittel
	2.3 Fest installierte Leitern, Steiggänge
	2.4 Tragbare Leitern
	2.5 Seilleiter (Strickleiter)
	2.6 Zugang mittels Winde zum Personentransport
	2.7 Siloeinfahreinrichtungen
	2.8 Besondere Situation: Horizontale Zugangsöffnungen

	3 Positionierungsverfahren
	3.1 Grundlagen
	3.2 Gerüste
	3.3 Seilunterstützte Zugangs- und Positionierungsverfahren
	3.4 Hochziehbare Personenaufnahmemittel (Arbeitsbühnen, Arbeitskörbe)

	4 Rettungsverfahren
	4.1 Verantwortung
	4.2 Grundlagen
	4.3 Abseilgerät
	4.4 Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung
	4.5 Rettung mittels Winde
	4.6 Rettung durch Auftrennen des Behälters
	4.7 Hilfsmittel zur Rettung

	5 Hintergrundinformationen
	5.1 Anschlageinrichtungen und -möglichkeiten
	5.2 Auffang- und Rettungsgurte, Rettungsschlaufen
	5.3 Weitere Komponenten
	5.3.1 Verbindungsmittel nach DIN EN 354
	5.3.2 Verbindungselemente nach DIN EN 362

	5.4 Kopfschutz
	5.5 Rettungsgeräte
	5.5.1 Abseilgeräte nach DIN EN 341
	5.5.2 Rettungshubgeräte nach DIN EN 1496

	5.6 Winden zum Personentransport
	5.7 Sicherer Materialtransport
	5.8 Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen

	6 Entscheidungshilfe
	7 Häufig gestellte Fragen
	Anhang: - Empfohlene Mindestmaße für Behälteröffnungen
	Literaturverzeichnis
	Bildnachweis
	Sonstiges

